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Nach aktuell bekannt gewordenen Informationen strebt das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) eine Änderung der steuerlichen Behandlung von bestimmten 
(ausländischen) Lebensversicherungen an, bei denen eine von den anderen Ver-
sicherten getrennte, individuelle Vermögensverwaltung betrieben werden kann. 
Die Änderung soll Versicherungsverträge betreffen, in denen eine gesonderte Ver-
waltung der Kapitaleinlagen vereinbart ist, die nicht auf öffentlich vertriebene In-
vestmentfondsanteile beschränkt ist (sog. „vermögensverwaltende Versiche-
rungsverträge“).  
 
Entsprechende ausländische „Versicherungsmäntel“ werden insbesondere unter 
Hinweis auf eine Steuerstundung im Hinblick auf die ab 2009 geltende Abgeltungs-
steuer auf Kapitalerträge angeboten. Auf Ebene der Versicherung erzielte Erträge 
sollen steuerfrei thesauriert werden können, so dass die laufenden Erträge entge-
gen der Situation bei Direktanlage des Vermögens auch nach dem 31.12.2008 nicht 
der Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge unterliegen. 
 
Das BMF plant, für die genannten „vermögensverwaltenden Versicherungsver-
träge“ eine transparente Besteuerung in dem Sinne einzuführen, dass im Zeit-
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punkt, in dem Kapitalerträge z.B. in Form von Zinsen, Dividenden oder Veräuße-
rungsgewinnen dem vom Versicherungsunternehmen gehaltenen Depot oder Konto 
zufließen, diese dem wirtschaftlich Berechtigten zuzurechnen sind; dies sei in der 
Regel der Versicherungsnehmer. 
 
Die geplante Anordnung einer laufenden Besteuerung der Kapitalerträge soll im We-
ge einer Gesetzesänderung, alternativ im Wege einer Verwaltungsregelung um-
gesetzt werden. 
 
Nach den aktuell vorliegenden Informationen soll die beabsichtigte Regelung rück-
wirkend für alle Veranlagungszeiträume anzuwenden sein, soweit Steuerbescheide 
noch nicht bestandskräftig sind. 
 


